


2 | Sonderbedingungen TOTO Ergebniswette

§ 1	 Verbindlichkeit der Sonderbedingungen
Neben den Teilnahmebedingungen für die TOTO Ergebniswette“ in ihrer je-
weils gültigen Fassung gelten für Systemspiele in der TOTO Ergebniswette 
nachstehende Sonderbedingungen.

§ 2	 Systemscheine
Systemspiele in der TOTO Ergebniswette können in abgekürzter Schreibwei-
se auf besonderen, von der Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen 
im Auftrag der Thüringer Lotterieverwaltung (TLV) herausgegebenen bzw. 
zugelassenen Systemscheinen (Eingabebeleg) eingetragen werden. Für die 
Wahl des richtigen Systemscheines und für seine ordnungsgemäße Ausfül-
lung ist der Spielteilnehmer allein verantwortlich.

§ 3	 Zugelassene Systeme und Höchsteinsatz
(1)	 Mit einem Systemschein können bis zu 4 zugelassene Vollsysteme mit oder 

ohne Bankzahlen gespielt werden, die in dem von der TLV herausgegebenen 
Systemverzeichnis enthalten sind.

(2)	 Nur die in diesem vollständigen Verzeichnis aufgeführten Systeme für die 
TOTO Ergebniswette sind in Thüringen zugelassen.

(3)	 Bei Systemspielen darf der höchstmögliche Einsatz für Systemtipps eines 
Spielers 1.500,00 € pro Spielauftrag nicht überschreiten.

§ 4	 Eintragungen auf dem Systemschein
(1)	 Der Spielteilnehmer hat dem System entsprechend die Voraussagen im Tipp-

feld anzukreuzen. Jede Bank erfordert 1 Kreuz, jeder Zweiweg 2 und jeder 
Dreiweg 3 Kreuze.

(2)	 Die Zweiwege und Dreiwege sind in dem hierfür vorgesehenen Feld neben 
dem Tippfeld zusätzlich anzukreuzen.

(3)	 Die System-Nr., die Anzahl der Einzeltipps und der jeweilige Spieleinsatz 
sind dem „Vollständigen Systemverzeichnis“ zu entnehmen, welches in je-
der Annahmestelle einzusehen bzw. erhältlich ist.

§ 5	 Besondere Hinweise
Für die Eintragungen auf den Systemscheinen gelten im Übrigen die jeweils 
gültigen Teilnahmebedingungen für die TOTO Ergebniswette sowie die be-
sonderen Hinweise auf der Rückseite der Systemscheine.

§ 6	 In-Kraft-Treten
(1)	 Diese Sonderbedingungen gelten erstmals für die Wettrunde am Samstag, 

dem 3. Januar 2009.
(2)	 Die Sonderbedingungen vom 8. Juli 2004 treten gleichzeitig außer Kraft.

Erfurt, den 8. Dezember 2008

THÜRINGER LOTTERIEVERWALTUNG
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System-Nr.
Anzahl 

Zweiwege
Anzahl 

Dreiwege
Anzahl 

Einzeltipps
Spieleinsatz*

1/0 1 0 2 1,00 €
0/1 0 1 3 1,50 €
2/0 2 0 4 2,00 €
1/1 1 1 6 3,00 €
3/0 3 0 8 4,00 €
0/2 0 2 9 4,50 €
2/1 2 1 12 6,00 €
4/0 4 0 16 8,00 €
1/2 1 2 18 9,00 €
3/1 3 1 24 12,00 €
0/3 0 3 27 13,50 €
5/0 5 0 32 16,00 €
2/2 2 2 36 18,00 €
4/1 4 1 48 24,00 €
1/3 1 3 54 27,00 €
6/0 6 0 64 32,00 €
3/2 3 2 72 36,00 €
0/4 0 4 81 40,50 €
5/1 5 1 96 48,00 €
2/3 2 3 108 54,00 €
7/0 7 0 128 64,00 €
4/2 4 2 144 72,00 €
1/4 1 4 162 81,00 €
6/1 6 1 192 96,00 €
3/3 3 3 216 108,00 €
0/5 0 5 243 121,50 €
8/0 8 0 256 128,00 €
5/2 5 2 288 144,00 €
2/4 2 4 324 162,00 €
7/1 7 1 384 192,00 €
4/3 4 3 432 216,00 €
1/5 1 5 486 243,00 €
9/0 9 0 512 256,00 €
6/2 6 2 576 288,00 €
3/4 3 4 648 324,00 €
0/6 0 6 729 364,50 €
8/1 8 1 768 384,00 €
5/3 5 3 864 432,00 €
2/5 2 5 972 486,00 €
10/0 10 0 1.024 512,00 €
7/2 7 2 1.152 576,00 €
4/4 4 4 1.296 648,00 €
1/6 1 6 1.458 729,00 €
9/1 9 1 1.536 768,00 €
6/3 6 3 1.728 864,00 €
3/5 3 5 1.944 972,00 €
11/0 11 0 2.048 1.024,00 €
0/7 0 7 2.187 1.093,50 €
8/2 8 2 2.304 1.152,00 €
5/4 5 4 2.592 1.296,00 €
2/6 2 6 2.916 1.458,00 €

* Bei Systemspielen darf der höchstmögliche Einsatz für Systemtipps eines Spie-
lers 1.500,00 €  pro Spielauftrag nicht überschreiten.

Erfurt, 8. Dezember 2008
THÜRINGER LOTTERIEVERWALTUNG




